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Titelthema
GEG – Die wichtigsten Neuerungen für die Energieberatung

Gebäudeenergiegesetz (GEG)

Die�wichtigsten�Neuerungen�
für�die�Energieberatung
Rund vier Jahre lang wurde über eine Neuregelung des Energieeinsparrechts für Ge-
bäude diskutiert – am 1. November ist nun das „Gebäudeenergiegesetz“ in Kraft ge-
treten und hat das Energieeinspargesetz (EnEG), die Energieeinsparverordnung (EnEV) 
und das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) abgelöst. Die wichtigsten 
Neuerungen des GEG gegenüber dem bisherigen Energieeinsparrecht sind nachfol-
gend zusammengefasst. Dabei liegt der Schwerpunkt auf den Änderungen, die für die 
Energieberatung besonders relevant sind. Das sind insbesondere die Regelungen zu 
Energieausweisen und zur „obligatorischen Energieberatung“, Neuerungen bei den 
Bewertungsverfahren, aber auch das Verbot von Öl- und Kohlekesseln ab 2026.
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sehen, dass beim Verkauf von Ein- und 
Zweifamilienhäusern der Käufer ein „infor-
matorisches Beratungsgespräch zum Ener-
gieausweis“ mit einer zur Ausstellung von 
Energieausweisen berechtigten Person zu 
führen hat, wenn „ein solches Beratungs-
gespräch als einzelne Leistung unentgelt-
lich angeboten wird“. Die ursprünglich 
vorgesehene Beschränkung auf die Berater 
der Verbraucherzentrale Bundesverband 
wurde gestrichen. Zudem muss das Bera-
tungsgespräch nun nicht nur angeboten, 
sondern durchgeführt werden, sofern es 
ein kostenloses Angebot gibt.

Überdies muss der Eigentümer bei Ände-
rungen an bestehenden Ein- und Zweifami-
lienhäusern, bei denen die Einhaltung der 
EnEV-Anforderungen durch eine energeti-
sche Bilanzierung (und nicht durch das 
Bauteilverfahren) nachgewiesen werden 
soll, vor Beauftragung der Planungsleistun-
gen ein informatorisches Beratungsge-
spräch mit einer zur Ausstellung von Ener-
gieausweisen berechtigten Person durch- 
führen, wenn ein solches Beratungsge-
spräch als einzelne Leistung unentgeltlich 
angeboten wird. Handwerksunternehmen, 
die entsprechende Arbeiten zur energeti-
schen Sanierung von Ein- und Zweifami-
lienhäusern durchführen wollen, haben 
„bei Abgabe eines Angebots auf die Pflicht 
zur Führung eines Beratungsgesprächs 
schriftlich hinzuweisen“.

Die o. g. Regelungen zur Kostenfreiheit des 
Beratungsgesprächs beinhalten gemäß der 
Begründung zum GEG „keine besondere 
Pflicht des Käufers bzw. des Eigentümers, 
sich um eine kostenlose Beratung zu be-
mühen. Vielmehr reicht es aus, wenn er 
sich in allgemein zugänglichen Quellen 
darüber informiert, ob es kostenlose Bera-
tungsangebote gibt“.

Verbot�von�Öl-�und��
Kohleheizungen�ab�2026

Auch das mit dem Klimaschutzprogramm 
2030 beschlossene Verbot von Ölheizun-
gen wird mit dem GEG umgesetzt, enthält 
allerdings zahlreiche Ausnahmen. Zudem 
wurde es im parlamentarischen Verfahren 
auch auf Kohleheizungen ausgeweitet.

Ab Anfang 2026 dürfen mit Heizöl oder mit 
festen fossilen Brennstoffen betriebene Kes-

sel nur dann noch in Betrieb genommen 
werden, wenn: 

• bei Neubauten die Nutzungspflicht für Er-
neuerbare Energien nicht über Ersatzmaß-
nahmen erfüllt wird

• ein bestehendes öffentliches Gebäude die 
Nutzungspflicht für Erneuerbare Energien 
erfüllt (jedoch nicht über Ersatzmaßnah-
men)

• ein bestehendes Gebäude den Wärme- 
und Kältebedarf anteilig durch Erneuer-
bare Energien deckt (ohne Angabe eines 
erforderlichen Deckungsanteils) oder 

• bei einem bestehenden Gebäude kein 
Gasversorgungs- und kein Fernwärme-
netz am Grundstück anliegen und eine 
anteilige Deckung des Wärme- und Kälte-
bedarfs durch Erneuerbare Energien tech-
nisch nicht möglich ist oder zu einer unbil-
ligen Härte führt.

Zudem gilt das Verbot von Öl- und Kohle-
heizungen nicht, wenn der Einbau eines 
anderen Heizsystems „im Einzelfall wegen 
besonderer Umstände durch einen unan-
gemessenen Aufwand oder in sonstiger 
Weise zu einer unbilligen Härte“ führt. In 
diesen Fällen entfällt das Verbot direkt, 
eine Befreiung muss nicht beantragt wer-
den. Der Bezirksschornsteinfeger soll 
neben der Einhaltung der bisherigen 
Nachrüstverpflichtungen auch die Einhal-
tung des Verbots von Öl- und Kohlehei-
zungen überwachen.

Berechnungsverfahren

Das Gebäudeenergiegesetz verweist für die 
Berechnung des Jahres-Primärenergiebe-
darfs auf die Neufassung der DIN V 18599 
von September 2018. Somit können die 
Neuerungen und Vereinfachungen der ak-
tuellen Normfassung mit dem GEG ver-
wendet werden. Das alte Berechnungsver-
fahren für Wohngebäude nach DIN 
4108-6 und DIN 4701-10 soll für nicht 
gekühlte Wohngebäude bis Ende 2023 
weiterhin zulässig sein, da noch kein über-
arbeitetes Tabellenverfahren zur aktuellen 
DIN V 18599 vorliegt. Bei der Bewertung 
von Wärmebrücken enthält das GEG einen 
Verweis auf eine Neufassung des Bei- 
blatts 2 zur DIN 4108 von Juni 2019. Da-
mit kann das alte Beiblatt 2 von 2006 er-
setzt werden und es sind auch mit heutigen 
Bauweisen wieder Gleichwertigkeitsnach-

Zunächst zur Frage, ab wann das GEG kon-
kret anzuwenden ist: Für alle Bauvorhaben, 
bei denen bis zum 31.10.2020 der Bauan-
trag, der Antrag auf Zustimmung oder die 
Bauanzeige gestellt wurden, gilt noch das 
alte Energieeinsparrecht – also EnEV und 
EEWärmeG. Für Bauvorhaben mit Bauan-
tragsstellung bzw. Bauanzeige ab dem 
01.11.2020 ist das Gebäudeenergiegesetz 
anzuwenden. Bei Vorhaben, die der Behör-
de zur Kenntnis zu geben sind, gilt entspre-
chend der Zeitpunkt des Eingangs der 
Kenntnisgabe. Bei nicht genehmigungsbe-
dürftigen, insbesondere genehmigungs-, 
anzeige- und verfahrensfreien Vorhaben – 
also z. B. bei vielen Sanierungen – gilt der 
Zeitpunkt des Beginns der Bauausführung. 
Liegt dieser nach dem 31.10.2020, ist das 
GEG anzuwenden. Die Ausstellung von 
Energieausweisen für bestehende Gebäude 
erfolgt bis zum 01.05.2021 übergangswei-
se weiterhin nach den Vorgaben der EnEV.

Einführung�obligatorischer�
Energieberatungen

Im Klimaschutzprogramm 2030 wurde die 
Einführung von „obligatorischen Energie-
beratungen“ zu bestimmten Anlässen be-
schlossen, die mit dem GEG umgesetzt 
werden sollen. Dazu ist zum einen vorge-

2 | Beim Verkauf von bzw. Änderungen an Ein-/ 
Zweifamilienhäusern müssen Käufer bzw. Eigen-
tümer ein „informatorisches Beratungsgespräch 
zum Energieausweis“ mit einer zur Ausstellung 
von Energieausweisen berechtigten Person führen, 
wenn ein solches als einzelne Leistung unentgelt-
lich angeboten wird. Bei Änderungen greift diese 
Vorschrift, wenn die Einhaltung der Anforderun-
gen durch eine energetische Bilanzierung nach-
gewiesen werden soll.

Bi
ld

: ©
 T

ho
m

as
 K

le
be

r –
 s

to
ck

.a
do

be
.c

om



8� www.geg-baupraxis.de

Titelthema
GEG – Die wichtigsten Neuerungen für die Energieberatung

weise für Wärmebrücken möglich. Zudem 
werden damit die neuen pauschalen Wär-
mebrückenzuschläge von 0,05 W/m²K 
(Kategorie A) und 0,03 W/m²K (Kategorie 
B) anwendbar, die in der Neufassung der 
DIN V 18599 von September 2018 bereits 
vorgesehen sind.

Energieausweise

Die Anforderungen zur Vorlage eines Ener-
gieausweises bei Verkauf oder Vermietung 
sowie zu Pflichtangaben in Immobilienan-
zeigen werden auch auf Immobilienmakler 
ausgeweitet. Um die Qualität der Energie-
ausweise zu verbessern, legt das GEG 
strengere Sorgfaltspflichten für Aussteller 
von Energieausweisen fest. Aussteller müs-
sen Berechnungen, die sie nicht selbst er-
stellt haben, einsehen, bevor sie auf dieser 
Basis einen Ausweis ausstellen. Sie müssen 
von Eigentümern bereitgestellte Angaben 
sorgfältig prüfen und dürfen diese schon 
dann nicht verwenden, wenn nur Zweifel an 
deren Richtigkeit bestehen. Ein Verstoß 
gegen diese Sorgfaltspflichten wird mit 
einem Bußgeld bewehrt.

Um die Qualität der Modernisierungsemp-
fehlungen zu verbessern, muss der Ausstel-
ler bei Energieausweisen für bestehende 
Gebäude eine Vor-Ort-Begehung durch-

führen oder sich geeignete Fotos zur Verfü-
gung stellen lassen, die eine Beurteilung 
der energetischen Eigenschaften des Ge-
bäudes ermöglichen. Bei der Ausstellungs-
berechtigung für Energieausweise wird 
nicht mehr zwischen Wohn- und Nicht-
wohngebäuden differenziert. Die Ausstel-
lungsberechtigung für Nichtwohngebäude 
wird damit auch auf Handwerker und staat-
lich anerkannte Techniker mit entsprechen-
der Fortbildung ausgeweitet. 

Anforderungen�an�Neubauten

Für die Errichtung neuer Gebäude soll ein 
einheitliches Anforderungssystem gelten, 
das Anforderungen an die Energieeffizienz, 
den baulichen Wärmeschutz und die Nut-
zung Erneuerbarer Energien enthält. Das 
Anforderungssystem basiert auf einer – 
gegenüber der EnEV 2013 – weitgehend 
unveränderten Referenzgebäudebeschrei-
bung. Allerdings wird die technische Refe-
renzausführung zur Wärmeerzeugung (bei 
Wohngebäuden und Zonen von Nicht-
wohngebäuden mit Raumhöhen bis 4 m) 
von einem Öl-Brennwertkessel auf einen 
Erdgas-Brennwertkessel umgestellt. Zudem 
wird die Referenzausführung für Wohnge-
bäude um Systeme für die Gebäudeauto-
mation erweitert. Die zum 01.01.2016 in 
Kraft getretene Verschärfung der primär-

energetischen Neubauanforderungen um 
25 Prozent bleibt ebenso bestehen wie die 
Anfang 2016 verschärften Anforderungen 
an den baulichen Wärmeschutz.

Anforderungen��
an�Bestandsgebäude

Die energetischen Anforderungen und 
Pflichten im Gebäudebestand bleiben – 
bis auf eine Ausnahme – unverändert: Bei 
den Anforderungen an Erweiterungen und 
Ausbauten bestehender Gebäude wird in 
Zukunft nicht mehr zwischen Erweiterun-
gen mit und ohne neuen Wärmeerzeuger 
unterschieden. Auch bei Erweiterungen 
mit neuem Wärmeerzeuger werden nur 
Anforderungen an den baulichen Wärme-
schutz gestellt. Bei der Erweiterung von 
Wohngebäuden darf der Transmissions-
wärmeverlust des hinzukommenden Ge-
bäudeteils den Wert des Referenzgebäu-
des um max. 20 Prozent überschreiten. Bei 
der Erweiterung von Nichtwohngebäuden 
dürfen die Mittelwerte der Wärmedurch-
gangskoeffizienten um 25 Prozent über-
schritten werden.

Nutzung��
Erneuerbarer�Energien

Das GEG enthält Anforderungen zur antei-
ligen Nutzung Erneuerbarer Energien sowie 
an Ersatzmaßnahmen, die im Wesentlichen 
den Regelungen des EEWärmeG entspre-
chen. Sie beziehen sich wie bisher nur auf 
Neubauten sowie Gebäude der öffentli-
chen Hand, die grundlegend renoviert wer-
den. Neu ist, dass die beim Neubau be-
stehende Pflicht zur Nutzung Erneuerbarer 
Energien künftig auch durch die Nutzung 
von gebäudenah erzeugtem Strom aus Er-
neuerbaren Energien erfüllt werden kann. 
Dafür ist ein Deckungsanteil von mindes-
tens 15 Prozent des Wärme- und Kältebe-
darfs nötig.

Eine weitere Neuregelung ermöglicht es, 
die Pflicht zur Nutzung Erneuerbarer Ener-
gien auch durch die Nutzung von Biogas, 
Biomethan oder biogenem Flüssiggas in 
einem Brennwertkessel zu erfüllen (De-
ckungsanteil mind. 50 Prozent). Bislang 
war das nur bei der Nutzung in einer KWK-
Anlage möglich. Diese Option besteht 
auch weiterhin (Deckungsanteil mind.  
30 Prozent).

3 | In puncto Erneuerbare Energien schreibt das Gebäudeenergiegesetz vor, dass die beim Neubau 
bestehende Pflicht zur Nutzung Erneuerbarer Energien künftig auch durch die Nutzung von gebäude-
nah erzeugtem Strom aus Erneuerbaren Energien erfüllt werden kann. Dafür ist ein Deckungsanteil von 
mindestens 15 Prozent des Wärme- und Kältebedarfs nötig.
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Viele der bislang in der Anlage zum EEWärmeG enthaltenen tech-
nischen Anforderungen für Wärmepumpen (Jahresarbeitszahl, In-
stallation von Zählern, Effizienzlabel) oder Biomassekessel entfal-
len im GEG mit Verweis auf europäische Ökodesign-Regelungen. 
Bei der Ersatzmaßnahme „Einsparung von Energie“ wird die bisher 
nach EEWärmeG vorgesehene prozentuale Übererfüllung der An-
forderungen an den baulichen Wärmeschutz (um 15 Prozent) bei-
behalten. Zugleich entfällt die bisherige Anforderung des EEWär-
meG zur Unterschreitung des Jahresprimärenergiebedarfs um  
15 Prozent. Die Ersatzmaßnahmen lassen sich also ausschließlich 
durch einen besseren baulichen Wärmeschutz nachweisen.

Anrechnung�von�Strom��
aus�Erneuerbaren�Energien

Die Möglichkeit zur Anrechnung von Strom aus Erneuerbaren 
Energien in der energetischen Bilanzierung des Gebäudes wird 
ausgeweitet und soll mit dem GEG auf der Ebene der Primärener-
gie erfolgen. Das stellt vermutlich die größte Neuerung bei der 
energetischen Bilanzierung von Gebäuden dar. Durch die verbes-
serte Anrechnung von erneuerbarem Strom wird die Einhaltung 
der gesetzlichen Anforderungen – aber auch von Förderanforde-
rungen – in einigen Fällen deutlich erleichtert.

Es dürfen bei Neubauten mit entsprechenden Anlagen ohne�Strom-
speicher pauschal 150 kWh je kW installierter Anlagennennleis-
tung und zusätzlich – ab einer Mindestgröße der Anlage – 70 Pro-
zent des Endenergiebedarfs der Anlagentechnik für Strom in Abzug 
gebracht werden, insgesamt jedoch maximal 30 Prozent des Jahres-
Primärenergiebedarfs. Bei Neubauten mit� Stromspeicher (mind.  
1 kWh Nennkapazität je kW Anlagenleistung) dürfen pauschal  
200 kWh je kW installierter Anlagennennleistung und – ab einer 
Mindestgröße der Anlage – 100 Prozent des Endenergiebedarfs der 
Anlagentechnik für Strom in Abzug gebracht werden, insgesamt je-
doch maximal 45 Prozent des Jahres-Primärenergiebedarfs.

Die Mindestgröße�der�Anlage (Nennleistung in kW) für die zusätz-
liche Anrechnung von 70 bzw. 100 Prozent des Endenergiebedarfs 
beträgt bei Wohngebäuden mindestens das 0,03fache der Gebäu-
denutzfläche, geteilt durch die Anzahl der beheizten oder gekühlten 
Geschosse. Bei Nichtwohngebäuden ist für die zusätzliche An-
rechnung jeweils eine Mindestgröße der Anlage von 0,01 kW je 
Quadratmeter Nettogrundfläche erforderlich. Zudem wird die an-
rechenbare Strommenge bei Nichtwohngebäuden auf das 1,8fache 
des „bilanzierten endenergetischen Jahresertrags der Anlage“ be-
grenzt. Ist bei Nichtwohngebäuden der Strombedarf für Lüftung, 
Kühlung, Beleuchtung und Trinkwarmwasser höher als der Energie-
bedarf für die Beheizung, müssen Stromertrag und -bedarf wie bis-
her monatsweise bilanziert werden. Das gilt auch, wenn Strom aus 
Erneuerbaren Energien für Stromdirektheizungen verwendet wird.

Treibhausgas-Emissionen��
und�Quartiersansatz

Der aktuelle Koalitionsvertrag sieht vor, dass mit dem GEG ein 
Quartiersansatz eingeführt und eine Umstellung der Anforderungs-
systematik auf CO2-Emissionen geprüft und bis Anfang 2023 ein-
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Dipl.-Ing.��
Jan�Karwatzki

ist Architekt und Prokurist beim Öko-Zent-
rum NRW in Hamm. Das Öko-Zentrum 
NRW bietet Fort- und Weiterbildungen für 
Planer, Handwerker und Energieberater an. 
Es ist zugleich Architektur- sowie Ingenieur-
büro und offeriert Planungs- und Beratungs-
leistungen rund um energieeffizientes und 
nachhaltiges Bauen und Sanieren.

geführt werden soll. Vor diesem Hintergrund 
sieht das GEG eine Innovationsklausel vor, 
die als befristete Regelung in zweierlei Hin-
sicht innovative Lösungen ermöglichen soll: 
Zum einen soll es bis Ende 2023 möglich 
sein, durch eine Befreiung der zuständigen 
Behörde die Anforderungen des GEG nicht 
über den Primärenergiebedarf, sondern 
über ein auf die Begrenzung der Treibhaus-
gasemissionen ausgerichtetes System nach-
zuweisen, soweit die Gleichwertigkeit der 
Anforderungen gegeben ist. Allerdings darf 
der Endenergiebedarf des Gebäudes bei 
Neubauten den 0,75fachen und bei Sanie-
rungen den 1,4fachen Wert des Endener-
giebedarfs des Referenzgebäudes nicht 
überschreiten. Dabei gelten geringere An-
forderungen an den baulichen Wärme-
schutz als beim Nachweis über den Primär-
energiebedarf. Bei Wohngebäuden darf der 
H’T-Wert um 20 Prozent über dem des Refe-
renzgebäudes liegen. Bei Nichtwohngebäu-
den dürfen die Höchstwerte der mittleren 
Wärmedurchgangskoeffizienten um 20 Pro-
zent überschritten werden.

Zum anderen wird bis Ende 2025 ermög-
licht, bei Änderungen von bestehenden Ge-
bäuden die Einhaltung der Anforderungen 
über eine gemeinsame Erfüllung im Quar-
tier sicherzustellen. Diese Regelung sowie 
die Möglichkeit von Vereinbarungen über 
eine gemeinsame Wärmeversorgung im 
Quartier sollen der Stärkung von quartiers-
bezogenen Konzepten dienen. Die Nennung 
von Treibhausgas-Emissionen im Energie-
ausweis wird verpflichtend. Die dafür erfor-

derlichen Berechnungsregeln und Emis-
sionsfaktoren sind in Anlage 9 zum GEG 
festgelegt. 

Primärenergiefaktoren

Hauptanforderungsgröße für die Energie-
effizienz von Gebäuden bleibt der Jahres-
Primärenergiebedarf. Die Primärenergie-
faktoren bleiben weitgehend unverändert, 
werden nun aber direkt im GEG geregelt. 
Der bisherige Verweis auf die Tabelle A.1 
aus DIN V 18599-1 entfällt. Der Primär-
energiefaktor für flüssige oder gasförmige 
Biomasse, die gebäudenah erzeugt und 
unmittelbar im Gebäude genutzt wird, wird 
von 0,5 auf 0,3 reduziert. Es wird eine 
neue Regelung eingeführt, nach der aus 
dem Netz bezogene gasförmige Biomasse 
(Biomethan) mit einem Primärenergiefaktor 
von 0,7 in der energetischen Bilanzierung 
angesetzt werden darf, wenn diese in 
einem Brennwertkessel genutzt und der 
Einsatz vom Lieferanten über ein Massebi-
lanzsystem nachgewiesen wird. Beim Ein-
satz von Biomethan in einer KWK-Anlage 
darf ein Primärenergiefaktor von 0,5 an-
gesetzt werden. Die gleiche Regelung gilt 
auch für biogenes Flüssiggas. Für einen 
mit Erdgas beheizten Neubau darf ein Pri-
märenergiefaktor von 0,6 angesetzt wer-
den, wenn dort eine KWK-Anlage betrie-
ben wird, aus der ein oder mehrere 
bestehende Nachbargebäude mitversorgt 
und so in den Bestandsgebäuden Altanla-
gen mit schlechter Energieeffizienz ersetzt 
werden.

Die Primärenergiefaktoren von Fernwärme-
netzen sollen mit dem GEG i. d. R. nicht 
kleiner als 0,3 sein. Dieser Wert lässt sich 
durch einen hohen Anteil an Erneuerbaren 
Energien oder Abwärme noch auf 0,2 sen-
ken. Individuell ermittelte Primärenergie-
faktoren dürfen nur noch angesetzt werden, 
wenn sie nach einer festgelegten Methodik 
ermittelt und vom Fernwärmeversorgungs-
unternehmen veröffentlich wurden. Sofern 
kein veröffentlichter Primärenergiefaktor für 
ein Wärmenetz vorliegt, können die Pau-
schalwerte aus der DIN V 18599-1 weiter-
hin verwendet werden.

4 | Das GEG ermöglicht bis Ende 2025, bei Änderungen bestehender Gebäude die Einhaltung der Anforderungen über eine gemeinsame Erfüllung im 
Quartier sicherzustellen. Diese Regelung sowie die Möglichkeit von Vereinbarungen über eine gemeinsame Wärmeversorgung im Quartier sollen der Stär-
kung von quartiersbezogenen Konzepten dienen. Die Nennung von Treibhausgas-Emissionen im Energieausweis wird verpflichtend.
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ADVERTORIAL

DESIGN TRIFFT INNOVATION

Mit Schulte & Todt  
sicher durchs Dach

Früher war das Dach die Haut des Hauses. Heute ist es: Grünfläche, 

Wellness- oder Eventbereich – zumindest aber, die Technikzentrale.  

Neben den sich veränderten Ansprüchen haben sich auch die An-

forderungen der EnEV und des Brandschutzes geändert. Schulte & Todt  

ist diesen Weg mitgegangen und liefert Dachhauben und -durchführungen 

für Lüftungs- und Medienleitungen (Kabel/Rohre) – für Ihr Projekt.

Eines der sensibelsten Bauteile an einem Haus ist das Dach. Kommt es hier an einer Stelle zu einem Schaden, sind die 

Auswirkungen an einer ganz anderen Stelle ersichtlich. Von daher gilt es Produkte und Systeme zu verarbeiten, bei denen 

es erst gar nicht zu einem Schaden kommen kann. Schulte & Todt hat zu jedem Objekt die passende Lösung.

ISOA1 – das nicht brennbare  
Kompaktsystem
Das Flachdach stellt heute hohe Ansprüche 

an die Funktionalität, Sicherheit und den 

Brandschutz. Die Zu- und Ablufthaube ISOA1 

ist einzigartig.

Das Einrohrsystem ist ausgestattet mit einer 

40 mm A1-Isolierung (nach EnEV) und der 

Schiebeflansch ist erhältlich wahlweise als 

Klebeflansch für die Bitumenbahn oder als 

Folienflansch mit der Originalfolie, die auf 

dem Dach verwendet wurde sowie lieferbar in 

den Dimensionen DN 100 bis DN 355.

ISOSK – die Lösung für  
Installationsschächte
In einem Installationsschacht werden heute 

Zu- und Abluftleitungen, Schmutzwasser-

rohre und Kabel zusammengefasst. All die-

se unterschiedlichen Medienleitungen sollen 

dann durch das Dach geführt werden. Dies 

ist weder technisch möglich noch nach den 

Normen und Regeln zulässig. Die Lösung: der 

Sammelkasten ISOSK. Schulte & Todt liefert 

einen Sammelkasten im stilvollen Design, 

der nicht brennbar ist und wo kein Kondensat 

entsteht – verfügbar in 2 Modellen, 3 Höhen 

und unbegrenzten Variationsmöglichkeiten in 

den Dimensionen.

DELTA-KH – WOW,  
die Energiesparhaube
Die Dachhaube DELTA KH bietet Zu- und 

Abluft in einem System. Die Haube hat 

ein außergewöhnlich stilvolles Design bei 

einem Volumenstrombereich von 1.500 bis 

10.000 m³/h. Der Energieverbrauch wird we-

sentlich reduziert durch optimierte Druckver-

luste der Fortlufthaube. Der Wasserabschei-

degrad A entspricht der DIN 13013. Die Haube 

ist selbstverständlich witterungsbeständig 

und schlagregen-sicher und entspricht Kor-

rosionsklasse C4. DELTA-KH spart zusätzlich 

Platz und passt sich formschön in die Dach-

harmonie ein.

Dachhauben und Dachdurchführungen von Schulte & Todt heißt:  

Sicherheit für Planer, Architekten, Installateuren, Händler und nicht zuletzt für den Bauherrn. 



GEG Baupraxis 

Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice 
gerne weiter:  

Kundenservice 
 Telefon: 08233 / 381-123 

 E-Mail: service@forum-verlag.com

Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in 
unserem Online-Shop: 

Internet 
 http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5895

FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,  
Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com

Bestellmöglichkeiten 

mailto:service@forum-verlag.com



